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Liebe Leserinnen 

und Leser, 

 

zum Jahresende 

scheiden sich wieder 

einmal die Geister. 

Gibt es ihn nun oder 

gibt es ihn nicht – den Weih-

nachtsmann? So unversöhnlich die 

Geister auch sein mögen: Wir alle 

sehnen uns an den Weihnachtsta-

gen nach Besinnlichkeit und warten 

hoffnungsvoll auf das besondere 

Gefühl. Dieser Wunsch ist an kei-

nem Tag des Jahres so zu spüren, 

wie an Heiligabend. Ob Sie an den 

Weihnachtsmann glauben oder 

nicht – ich wünsche Ihnen von Her-

zen alle Ruhe, Zeit und Einkehr, um 

zu sich und Ihren Träumen zu fin-

den und voller Lust in das neue Jahr 

zu starten. Fröhliche Weihnachten 

wünscht Ihnen 

 

Ihr 

Dr. Peter Bitzer 

Rechtsanwalt und Fachanwalt für 

Arbeitsrecht 

Kündigung  

wegen Religions-

ausübung 

 

Darf ein Arbeitnehmer 

vertraglich vereinbarte 

Arbeitstätigkeiten unter 

Hinweis auf entgegenstehende 

Glaubensgründe verweigern? Die 

Antwort lernt der Jurist lernt schon 

im ersten Semester auf der Uni: 

„Das kommt drauf an!“ Das Bun-

desarbeitsgericht hat in einem ak-

tuellen Fall Hinweise gegeben, wo-

rauf es konkret ankommt (BAG, 

Urteil vom 24. Februar 2011, Ak-

tenzeichen: 2 AZR 636/09): 

 

Der Fall: Der klagende Arbeitneh-

mer war in einem Einzelhandelsun-

ternehmen als Helfer beschäftigt. 

Er arbeitete ursprünglich in der 

Waschstraße und später im Wa-

renhaus als Ladenhilfe. Bei dieser 

Tätigkeit musste er auch Regale mit 

alkoholischen Getränken nachfül-

len. Zunächst führte er diese Tätig- 

keiten widerspruchslos durch. Erst 

viel später weigerte sich der Ar-

beitnehmer plötzlich, in der Ge-

tränkeabteilung zu arbeiten, weil 

ihm sein muslimischer Glaube ei-

nen Umgang mit Alkohol verbiete. 

Und dazu gehöre auch schon das 

Ein- und Ausräumen der alkoholi-

schen Getränke. Die Arbeitgeberin 

sprach daraufhin eine ordentliche 

Kündigung aus. 

 

Eine verhaltensbedingte Kündi-

gung wegen Arbeitsverweigerung 

ist in der Regel chancenlos, wenn 

sich der Arbeitnehmer auf Gewis-

senskonflikte beruft. 

 

Der Arbeitgeber darf seinen Arbeit-

nehmern im Rahmen seines Direk-

tionsrechts nur solche Arbeiten 

zuweisen, die billigem Ermessen 

entsprechen. Der Arbeitgeber darf 

also nicht willkürlich seine Rechte 

aus dem Arbeitsvertrag ausschöp-

fen, sondern muss bei der Erteilung 

 



FACHANWALTSBRIEF                             ARBEITSRECHT aktuell 

 

  

 

 
 

 

von Weisungen immer auch die 

Interessen des Arbeitnehmers be-

rücksichtigen. Entscheidend ist 

daher das Ergebnis einer umfas-

senden Interessenabwägung. 

Wenn der Arbeitgeber erkennt, 

dass der Arbeitnehmer bei der 

Wahrnehmung von Arbeitstätigkei-

ten einen Gewissenskonflikt hat, 

muss er dies bei seiner Ermes-

sensausübung berücksichtigen. 

 

Ganz wichtig: Es kommt nicht da-

rauf an, ob ein Gewissenskonflikt 

objektiv tatsächlich vorliegt. Es 

genügt bereits, dass der Arbeit-

nehmer einen derartigen Gewis-

senskonflikt nachvollziehbar be-

hauptet. Nach Ansicht des BAG ist 

noch nicht einmal erforderlich, dass 

der Gewissenskonflikt des Arbeit-

nehmers schon zu Beginn des Ar-

beitsverhältnisses bestand. Eben-

falls soll es nicht darauf ankommen, 

ob der Arbeitgeber bei Abschluss 

des Arbeitsvertrages Kenntnis von 

dem Gewissenskonflikt hatte.  

 

Ergebnis: Die verhaltensbedingte 

Kündigung der Arbeitgeberin war 

unwirksam.  

 

Gleichwohl ist der Arbeitgeber 

nicht auf Gedeih und Verderb ver-

pflichtet, einen Arbeitnehmer end-

los zu bezahlen, der die Übernahme 

von Arbeitstätigkeiten aus Glau-

bensgründen verweigert. 

Eine Kündigung aus personenbe-

dingten Gründen ist möglich, wenn 

der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 

nicht sinnvoll weiter beschäftigen 

kann. 

 

Dass dem Arbeitnehmer ein Verhal-

tensverstoß, also eine Arbeitsver-

weigerung, nicht vorgeworfen wer-

den kann, ist eine Sache. Das be-

deutet aber nicht, dass der Arbeit-

geber diesen Arbeitnehmer nun 

vergüten muss, obwohl er die ver-

einbarte Arbeitsleistung nicht er-

hält. Eine Kündigung kommt näm-

lich auch dann in Betracht, wenn 

der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 

aufgrund dessen (berechtigter) 

Weigerung gar nicht mehr anders 

sinnvoll einsetzen kann. Kann der 

Arbeitgeber dies beweisen, ist die 

Kündigung (als personenbedingte 

Kündigung) wirksam. Der Arbeit-

nehmer ist dann nämlich (unver-

schuldet) einfach nicht mehr dazu 

geeignet, die vereinbarte Arbeits-

leistung zu erbringen. 

 

Versetzung an einen an-

deren Arbeitsort 

 

Es vergeht kaum eine Woche, in 

der nicht irgendeine arbeitsgericht-

liche Entscheidung zur Zulässigkeit 

arbeitsrechtlicher Versetzungen 

ergeht. Eine klare Rechtsprechung 

ist dennoch - oder gerade deswe-

gen - bislang nicht in Sicht. Das  

bestätigt eine weitere aktuelle Ent-

scheidung des Bundesarbeitsge-

richts (BAG, Urteil vom 19.01.2011, 

10 AZR 738/09). 

 

Der Fall: Die Arbeitgeberin stellt 

Arzneimittel her und vertreibt die-

se. Die Arbeitnehmerin war als 

Pharmaberaterin im Außendienst 

tätig. Die Parteien stritten über die 

Versetzung der Arbeitnehmerin in 

einen anderen Außendienstbezirk. 

Dazu ein Auszug aus dem Arbeits-

vertrag: 

 

§ 1 Das Arbeitsgebiet umfasst AB 

926  

. 

. 

. 

§ 16 Dienstversetzung 

Die Firma behält sich Gebietsände-

rungen oder Zuweisung eines ande-

ren Gebiets vor, wenn sich dies aus 

der weiteren Entwicklung des Au-

ßendienstes ergibt. 

 

Die Arbeitnehmerin beantragte die 

Feststellung, dass die von der Ar-

beitgeberin mit Wirkung ab 1. Ja-

nuar 2008 vorgenommene Verset-

zung als Pharmaberaterin im Au-

ßendienst vom Gebiet 926 in das 

Gebiet 314 unwirksam war. Die 

Vorinstanzen gaben der Klage statt. 

Das BAG hob das Urteil auf und 

verwies die Sache an das Landesar-

beitsgericht zurück. 
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Kernsätze des BAG: 

 

 Bei der Prüfung der Wirksam-

keit einer Versetzung an einen 

anderen Tätigkeitsort, die auf 

Regelungen in Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen beruht, ist 

zunächst durch Auslegung fest-

zustellen, ob ein Tätigkeitsort 

vertraglich festgelegt ist. 

 

 Die Vereinbarung eines be-

stimmten Tätigkeitsorts in 

Kombination mit einer im Ar-

beitsvertrag durch Verset-

zungsvorbehalt geregelten Ein-

satzmöglichkeit im gesamten 

Unternehmen verhindert in der 

Regel, dass die Tätigkeit auf 

den vereinbarten Tätigkeitsort 

beschränkt bleibt. Genau dieser 

Fall lag hier vor, weil der in § 1 

Arbeitsvertrag geregelte Ar-

beitsort (Gebiet AB 926) quasi 

wieder relativiert wurde durch 

die in § 16 Arbeitsvertrag gere-

gelte Versetzungsmöglichkeit. 

 

So weit, so gut. Doch dann findet 

sich in dem Urteil des BAG eine 

Passage, die neue Unsicherheit 

verbreitet: Es mache nämlich kei-

nen Unterschied, ob im Arbeits-

vertrag auf eine Festlegung des  

Arbeitsortes verzichtet wird und 

die Festlegung daher dem Arbeit-

geber im Rahmen seines gesetzli-

chen Direktionsrechts (§ 106 S. 1  

 

GewO) vorbehalten bleibe oder ob 

der Ort der Arbeitsleistung im Ver-

trag bestimmt wird, aber zugleich 

die Möglichkeit der Zuweisung ei-

nes anderen Arbeitsorts (Verset-

zungsklausel) vereinbart werde. In 

letzterem Fall werde nämlich ledig-

lich klargestellt, dass § 106 S. 1 

Gewerbeordnung doch wieder gel-

te und eine Versetzungsbefugnis 

des Arbeitgebers bestehen soll. 

 

Das stiftet Verwirrung. Diese 

"Gleichschaltung" würde nämlich 

bedeuten, dass es entweder eine 

maximal zulässige "Pendelentfer-

nung" im Rahmen des § 106 Ge-

werbeordnung als Begrenzung des 

gesetzlichen Direktionsrechts nicht 

gibt oder aber dass eine bundes-

weite Versetzung selbst mit aus-

drücklicher Versetzungsklausel 

nicht möglich wäre.  

 

Bislang gehen die meisten Arbeits-

rechtler und arbeitsgerichtlichen 

Urteile dagegen davon aus, dass bei 

Fehlen einer vertraglichen Festle-

gung des Arbeitsortes eine Verset-

zung im Rahmen des § 106 Gewer-

beordnung nur im Bereich der so  

genannten Pendelentfernung vor-

genommen werden darf - eine 

bundesweite Versetzung wäre da-

mit nicht vereinbar. Die Möglichkeit 

einer weitergehenden (z. B. bun-

desweiten) Versetzung war bislang 

dagegen anerkannt auf der Grund- 

 

lage einer vertraglichen Verset-

zungsklausel. 

 

Ob das BAG das wirklich so gemeint 

hat und gegebenenfalls daran fest-

halten wird, darf deshalb bezwei-

felt werden. Bis zu einer Klärung 

besteht aber wieder mal Unsicher-

heit. 

 

Praxis-Tipp: Die Aufnahme einer 

Versetzungsklausel bleibt für den 

Arbeitgeber (sofern natürlich über-

haupt gewünscht) weiterhin völlig 

unverzichtbar. Der Verzicht auf die 

Festlegung des Arbeitsortes im 

Arbeitsvertrag ist daneben natür-

lich möglicherweise sinnvoll, aber 

nicht zwingend erforderlich. 

 

Arbeitgeber haften für 

Schäden Ihrer Arbeit-

nehmer 

 

Wenn von der „Haftung im Arbeits-

verhältnis“ die Rede ist, geht es 

meistens um die Haftung des Ar-

beitnehmers für von ihm während  

der Arbeit verursachte Schäden. 

Aber es geht auch anders herum. 

 

Arbeitgeber haften für Schäden 

ihrer Arbeitnehmer, die während 

der Arbeitstätigkeit entstehen 
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zen. 
 

 

Der Fall: Ein in einem Krankenhaus 

beschäftigter Arzt erlitt während 

seiner Rufbereitschaft auf dem 

Weg in die Klinik einen Unfall. Der 

Sachschaden belief sich auf mehre-

re tausend Euro. Und diesen Scha-

den verlangte er von seinem Ar-

beitgeber ersetzt. Nicht zu Unrecht 

meinte das Bundesarbeitsgericht 

(Urteil vom 22.06.2011, Aktenzei-

chen: 8 AZR 102/10). Das BAG hat 

zugleich wichtige Grundsätze defi-

niert, nach denen  sich künftig die 

Haftung des Arbeitgebers für Schä-

den ihrer Arbeitnehmer richten 

wird.  

 

Eine Haftung des Arbeitgebers be-

steht nur dann, wenn der Schaden 

dem Betätigungsbereich des Ar-

beitgebers zuzurechnen ist. Eine 

Haftung ist also ausgeschlossen, 

wenn der Schaden dem Lebensbe-

reich des Arbeitnehmers zuzurech-

nen ist. Eine Autofahrt ist nun im-

mer dann dem Betätigungsbereich 

des Arbeitgebers zuzurechnen, 

wenn die Fahrt zur Ausführung der 

Arbeitstätigkeit erfolgt. Wichtig-

stes Beispiel ist das Verlangen des 

Arbeitgebers, ein eigenes Fahrzeug 

für die Arbeit einzusetzen. 

 

Der Weg zur Arbeitsstelle ist 

grundsätzlich nicht dem Betäti-

gungsbereich des Arbeitgebers 

zuzuordnen 

Anders ist dies jedoch, wenn aus-

nahmsweise auch die Fahrt zur 

Arbeitsstelle zugleich in Ausführung 

einer Arbeitstätigkeit erfolgt. So 

war es in dem vom BAG entschie-

denen Fall. Der Weg zur Arbeits-

stelle gehörte hier nämlich zur Ruf-

bereitschaft. Der Arbeitnehmer 

erfüllte mit der Autofahrt also eine 

Verpflichtung seines Arbeitgebers.  

 

Der Arbeitnehmer muss alles be-

weisen 

 

Will der Arbeitnehmer Geld sehen, 

muss er im Prozess gegen den Ar-

beitgeber (immer) beweisen, dass 

er den Schaden weder vorsätzlich 

noch grob fahrlässig verursacht 

hat. Denn: In diesen Fällen haftet 

der Arbeitgeber überhaupt nicht. 

Verlangt der Arbeitnehmer sogar 

vollständigen Ersatz seines Scha-

dens, muss er zusätzlich  beweisen, 

dass er den Schaden (allenfalls) 

leicht fahrlässig verursacht hat. 

Denn: Schon bei „normaler“ Fahr-

lässigkeit findet in der Regel eine 

Verteilung des Schadens statt. 

 


